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Unter der Bezeichnung <<Zusommen in Zuchwil> (nachfolgend <<Ver-

ein>) besteht ein Verein nach Art. 60 ff. ZGB.

Der Verein hat seinen Sitz in 4528 Zuchwil SO.

ZWECK UND MITTEL

Der Verein bezweckt den Aufbau und die Förderung von aktiv geleb-

ter lntegration auf allen Ebenen des täglichen Zusammenlebens in
Zuchwil. Er versteht sich als Zusammenschluss von interessierten
natürlichen und juristischen Personen. Diese setzen sich - unter
aktivem Einbezug der ausländischen Wohnbevölkerung - für ein
multikulturelles Gemeinde- und Dorfleben ein, mit dem Ziel, vor-
handene Strukturen und Engagements zu stärken und Lücken zu

schliessen.

Der Verein setzt sich unter anderem zum Ziel, die anlässlich der Ge-

sprächswoche vom 14. bis 18. Juni 2009 erarbeiteten Ergebnisse in

den nächsten Jahren und soweit möglich umzusetzen.

Der Verein ist konfessionell und parteipolitisch neutral.
Er ist gemeinnützig und verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke.

Der Verein ist frei in der Wahl der geeigneten Mittel und Wege, die
gesetzten Ziele zu erreichen, sofern diese nicht durch einen Leis-

tungsauftrag definiert sind. Der Verein kann auch regional tätig sein.

Die Einnahmen des Vereins bestehen namentlich aus

- Mitgliederbeiträgen;
- Beiträgen von Kanton und Gemeinde;
- Entgelt aus Leistungsaufträgen Dritter;
- Erträgen aus Veranstaltungen des Vereins;
- Spenden und Legaten.

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Ver-

einsvermögen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder für die Ver-

bindlichkeiten des Vereins ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Für Personen, welche für den Verein handeln, bleibt die Haftung
gemäss Art. 55 Abs. 3 ZGB vorbehaltenl.

Die Vereinsmitglieder haben keine persönlichen Ansprüche an das

Vereinsvermögen. Dies gilt auch im Falle des Austritts oder eines
Ausschlusses der Mitglieder. lnsbesondere besteht kein Anspruch
für Rückforderungen geleisteter Mitgliederbeiträge, Zuwendungen

oder sonstige Gaben.

Art.5

Art.6

ArL.7

Art. 8

Art.9

Tätigkeiten

Finanzen &
Haftung

t 
A.a.55 zca
t 

Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.

'?Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten.

' Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem persönlich verantwortlich.
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III MITGTIEDSC}IAFT

Mitgliedschaft Art. 10 Die Vereinsmitgliedschaft steht allen natürlichen und juristischen Per-

sonen sowie sämtlichen Körperschaften und Anstalten des öffentli-
chen Rechts offen.

Art. 11 Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand auf Antrag. Ein Anspruch

auf Aufnahme besteht nicht. Der Beitritt erfolgt mit der Einzahlung

des von der Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliederbeitra-
ges. Jedes neu eintretende Mitglied erhält die Statuten.

Arr.12 Die Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche Austrittserklärung an den

Vorstand auf das Ende eines Kalenderjahres.

Art. 13 Mitglieder können durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlos-
sen werden, namentlich

- bei Nichteinhaltung ihrer finanziellen Verpflichtungen;
- bei Behinderung der Vereinstätigkeit;

sowie aus anderen wichtigen Gründen.

Gegen den Entscheid des Vorstandes kann innert einem Monat seit
dessen Eröffnung zu Handen der MV schriftlich rekurriert werden.

IV ORGANISATION

Die Organe Art.3.4 Vereinsorgane sind
- die Mitgliederversammlung (MV);

- der Vorstand;
- die Arbeitsgruppen;
- die Revisionsstelle.

Die Mitglieder- Art. 15 Die MV ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird vom Vorstand
versammlung (MV) einberufen und findet in der Regel einmal jährlich statt. Sie ist späte-

stens zwei Wochen im Voraus durch schriftliche Mitteilung allen

Mitgliedern anzukündigen.

Art. 16 Die Beschlussfassung erfolgt durch das einfache Mehr der an der MV

anwesenden Stimmberechtigten.
Für Statutenrevisionen und die Auflösung des Vereins ist die Zustim-

mung von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Stimmbe-
rechtigten erforderlich.

Art. 17 Der MV stehen namentlich folgende Befugnisse zu:

- Wahl des Vorstandes und der Revisionsstelle;

- Aufsicht über die Tätigkeit der Organe;
- Abberufung der Organe bei Vorliegen wichtiger Gründe;
- Genehmigung von Protokollen der Mitgliederversammlung;
- Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisi-

onsbericht;
- Entlastungserklärung an den Vorstand;
- Genehmigung der Grobjahresziele;
- Statutenänderungen;
- Festsetzung der Mitgliederbeiträge;
- Behandlung von Beschwerden gegen den Ausschluss von

Mitglieder;
- Erteilen von Aufträgen an den Vorstand;
- Auflösung des Vereins;
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- Beschlussfassung über die vom Vorstand an sie überwiesenen
Geschäfte.

Art.18 Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kannvom Vorstand
oder von einem Fünftel der Vereinsmitglieder {Art. 64 Abs. 3 ZGB)
verlangt werden. sie wird durch den Vorstand spätestens zwei wo-
chen vorher schriftlich einberufen.

Der Vorstand Art. 19 Der Vorstand setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen,
wobeifolgende Funktionen zwingend zu besetzen sind:

- Präsideniln (Vorsitz);

- Aktuarln;
- Kassierln;

- Koordinatorln Arbeitsgruppen.
Die Amterkumulation ist zulässig. Der Vorstand konstituiert sich
selbst.

Art.20 Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und hat nur Anspruch auf Ent-
schädigung seiner effektiven Spesen und Barauslagen.

Art.21 Der Vorstand wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten regel-
mässig oder auf Antrag eines Vorstandmitgliedes einberufen.
Die Einberufung erfolgt mindestens sechs Tage im Voraus.

Art.22 Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens zwei Drit-
teln der Vorstandsmitglieder erforderlich.

Art- 23 Der Vorstand kann seine Beschlüsse bei zeitlicher Dringlichkeit auf
dem Zirkularweg fassen. Zirkulationsbeschlüsse müssen einstimmig
sein. Jedes Mitglied kann zur Behandlung des Geschäftes die Einbe-
rufung einer Sitzung verlangen.

Art.24 Über die Vorstandssitzungen wird protokoll geführt.

Art. 25 Als leitendes Organ des Vereins hat der Vorstand namentlich folgen-
de Aufgaben und Befugnisse wahrzunehmen:

- Führung der Geschäfte;
- Vollziehung der Beschlüsse der MV;
- Koordination zwischen den Arbeitsgruppen;
- Buchführung über die Einnahmen und Ausgaben sowie über

die Vermögenslage des Vereins;
- Einberufung und Protokollierung der MV;
- Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern;
- Vertretung des Vereins.

Der Vorstand entscheidet zudem in allen Angelegenheiten, die nicht
einem anderen Organ des Vereins übertragen sind.

Art. 26 Die rechtsverbindliche Unterschrift für die Geschäfte des Vereins
führt die Präsidentin oder der Präsident. Sie kann durch Beschluss
des Vorstandes an ein anderes Vorstandsmitglied delegiert werden.

Die Arbeits- Art.27 Die Mitglieder des Vereins bilden thematische Arbeitsgruppen.
gruppen Art. 28 Die Arbeitsgruppen konstituieren sich grundsätzlich selbst.

Art. 29 Jede Arbeitsgruppe bestimmt aus ihren Reihen ein Mitglied, das
Ansprechperson für den oder die Koordinatorln Arbeitsgruppen des
Vorstandes ist.

Die Revisionsstelle Art. 30 Die Revisionsstelle wird jährlich von der MV gewählt.
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Art.31

Amtsdauer

V

Art.32

Rechnungsperiode Art.33

Gerichtsstand Art. 36

lnkrafttreten

vil

Arl.37

Für den Verein <Zusammen in Zuchwil>:

Der Präsident:

_\ \u--\
Jürg Bohnenblust

Die Revisionsstelle prüft und verifiziert die Buchführung und die
Jahresrechnung und legt der MV einen schriftlichen Bericht vor über
die Ergebnisse ihrer Revisionstätigkeit und die Prüfung der Jahres-

rechnung mit begründetem Antrag auf Genehmigung oder Nicht-
genehmigung.

AMTSDAUER UND GESCHAFTSJAHR

Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Nach dessen Ablauf sind sämtliche
Mitglieder des Vorstandes wieder zu wählen.
lm Falle eines Rücktrittes aus dem Vorstand während des laufenden

Amtsjahres ist der Vorstand bemächtigt, einen Ersatz provisorisch

bis zur nächsten MV zu berufen. Ein Rücktritt aus dem Vorstand
muss diesem zwei Monate im Voraus angezeigt werden.

Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 01. Januar des Jahres und endet
mit dem 31. Dezember, auf welchen die Rechnung abzuschliessen
ist. Die Mitgliederbeiträge werden vorausbezahlt und sind per

01. Januar fällig.

AUFLöSUNG UND GERICHTSSTAND

Die MV kann, sofern sich eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Stimmberechtigten dafür ausspricht, den Verein auflösen.

Die Liquidation findet durch den Vorstand statt, falls die MV nicht
besondere Liquidatoren beantragt. Das nach Bezahlung sämtlicher
Verbindlichkeiten verbleibende Liquiditätsvermögen ist einer steuer-
befreiten lnstitution mit gemeinnütziger Zielsetzung zuzuwenden.

Eine Auszahlung an die Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen.

Gerichtsstand für sämtliche Rechtsbeziehungen des Vereins ist des-

sen Sitz in 4528 ZuchwilSO.

Zur Anwendung gelangt ausschliesslich schweizerisches Recht.

SCHLUSSBESTIMMUNG

Die vorliegenden Statuten wurden an der Gründungsversammlung

vom 23. November 2009 angenommen und treten mit diesem Da-

tum in Kraft.

Die Aktuarin:

tl Crt;ri,":i1r

Auflösung & tiqui-
dation

VI

Art.34

Art.35

Diana Kabashi
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